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auch, daß er kein erwachsener Familienangehöriger, keine in dieser Familie beschäftigte Person 
und kein erwachsener ständiger Mitbewohner der adressierten Person ist.
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Es gibt das ungeschriebene Gesetz als auch das geschriebene Ge-
setz  (gültiges  amtliches  und  staatliches  BGB  im  Rechtsstand
01.01.1900 – siehe Begriffe Rechtsgeschäft, Vertrag, Willenserklär-
ung), daß niemand eine unverlangte, unbestellte Ware oder Leis-
tung annehmen  und/oder  bezahlen  muß.  Die  unverlangte  Ware
kann eine gewisse Zeit aufbewahrt werden, in dessen der Absender
und Eigentümer diese wieder abholen soll. Danach kann diese ent-
sorgt  werden,  ohne irgendeine  Zahlungsverpflichtung  gegenüber
dem Absender.

Dieser  Rechtsbehauptung  zur  unverlangten,  unbestellten  Ware
oder Leistung kann nur mittels Vorlage eines rechtsgültigen Vertra-
ges inkl.  Beilage einer  aktenkundigen Widerrufsbelehrung wider-
sprochen werden.
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kann  diese  entsorgt  werden,  ohne  irgendeine  Zahlungs-
verpflichtung gegenüber dem Absender.
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dersprochen werden.
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